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§ 2 VEXAT Begriffsbestimmungen

VEXAT - Verordnung explosionsfahige Atmospharen

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.02.2019

1. (1)Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe:

1. 1.Brennbare Arbeitsstoffe: Hochentziindliche, leicht entzlindliche und entziindliche Arbeitsstoffe im Sinne
des § 40 Abs. 3 und 3a ASchG sowie sonstige oxidierbare Arbeitsstoffe;

2. 2.Normalbetrieb: Zustand, bei dem Arbeitsmittel, elektrische Anlagen oder personliche Schutzausristung
innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt werden, einschlieBlich dem Ingang- und Stillsetzen;

3. 3.Vorhersehbare Stérung: Zustand, bei dem Arbeitsmittel, elektrische Anlagen oder persdnliche
SchutzausrUstung vorhersehbar die bestimmungsgemaRe Funktion nicht erbringen;

4. 4 HeilRarbeiten: Arbeiten mit offenen Flammen oder Arbeiten, bei denen Funkenbildung oder ein Erhitzen
von Teilen auf eine Temperatur von mehr als 80% der Zindtemperatur eines brennbaren Arbeitsstoffes der
explosionsfahigen Atmosphare eintreten kann;

5. 5.Medizinisch genutzte Raume: Bereiche, die bestimmungsgemaR fir medizinische Untersuchungen oder
Behandlungen genutzt werden.

2. (2)Arbeitsmittel (§ 2 Abs. 5 ASchG) im Sinne dieser Verordnung sind insbesondere solche, die eigene potentielle
Zundquellen aufweisen (zB Gerate und Schutzsysteme im Sinne der Explosionsschutzverordnung 1996 -
ExSV 1996, BGBI. Nr. 252/1996, in der geltenden Fassung, elektrische Betriebsmittel, medizinische elektrische
Gerate) oder die in Verbindung mit Arbeitsvorgangen potentielle Zindquellen darstellen kdnnen (wie
elektrostatische Entladungen oder mechanisch erzeugte Funken).

In Kraft seit 01.07.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aschg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_252_0/1996_252_0.pdf
file:///

	§ 2 VEXAT Begriffsbestimmungen
	VEXAT - Verordnung explosionsfähige Atmosphären


